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§ 12 Oö. NSchG 2001 § 12
 Oö. NSchG 2001 - Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.07.2021

(1) Kleinräumige, naturnah erhaltene Landschaftsteile oder Kulturlandschaften, Parkanlagen sowie Alleen, die das

Landschaftsbild besonders prägen und die zur Belebung oder Gliederung des Landschaftsbildes beitragen oder die für

die Erholung der Bevölkerung bedeutsam sind, können durch Verordnung der Landesregierung zum geschützten

Landschaftsteil erklärt werden, wenn das ö entliche Interesse an der Erhaltung der Eigenart solcher Landschaftsteile

alle anderen Interessen überwiegt.

(2) § 11 Abs. 2 gilt sinngemäß.
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